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- Lindau. Privater Gestaltungsplan Réservoir
Golfplatz Winterberg

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Die Gemeindeversammlung Lindau hat am 19. Mai 2014 dem privaten Gestaltungsplan
Reservoir Golfplatz Winterberg zugestimmt. Gegen diesen Beschluss wurde geméss
Rechtskraftbescheinigungen des Baurekursgerichts vom 2. Juli 2014 und des Bezirks-
rates Pfaffikon vom 8. Juli 2014 kein Rechtsmittel eingelegt. Die Gemeinde Lindau er-
sucht mit Schreiben vom 21. August 2014 um Genehmigung der Vorlage.

Mit dem Gestaltungsplan werden die Voraussetzungen fiir zusétzliche Nutzungen wie

~ Stege, Nursery-Greens fiir den Golfplatzunterhalt, unbefestigte Wege und Plétze mit Sitz-
platz und Feuerstelle, Natursteinmauerwerke und Bepflanzungen geschaffen. Die zielge-
richtete Nutzung der Bewé#sserungsanlage fir den Golfplatz Winterberg unter Berlicksich-
tigung des Ortsbild- und Landschaftschutzes wird damit gewahrleistet.

Der Gestaltungsplanperimeter umfasst den im Jahr 2008 im Zusammenhang mit der Ein-
zonung des Weilers Kleinikon ausgeschiedenen Bereich Bewasserungsbecken innerhalb
der Kernzone (RRB Nr. 1323/2008). Im Jahr 2011 wurden die Bestimmungen der Bau- und
Zonenordnung dahingehend ergénzt, als der Teich ausschliesslich zur Bewésserung der
Golfanlage zulassig ist (BDV Nr. 5/2010). ‘

Das Inkrafttreten geméss § 12 der Vorschriften erfolgt mit der kantonalen Genehmigung
des privaten Gestaltungsplans Reservoir Golfplatz Winterberg, bestehend aus dem Situa-
tionsplan 1:500, den dazugehérigen Vorschriften und dem Erléuternden Bericht gemass
Art. 47 RPV. :

Die Vorlage ist rechtméssig, zweckmassig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

1. Der private Gestaltungsplan Reservoir Golfplatz Winterberg, welchem die Gemeinde-
"~ versammlung Lindau am 19. Mai 2014 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Il. Die Staats- und Ausfertigungsgebuhr betragt Fr. 560.00 (106 528/83100.40.100) und
wird dem Rechnungsadressaten gemass Dispositiv V auferlegt.

ll. Gegen Dispositiv Il dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung ange-
rechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Der angefochtene Entscheid
ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau
zu bezeichnen und soweit moglich beizulegen. Rekursentscheide des Regierungs-
rates sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu
tragen.



Baudirektion
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Die Gemeinde Lindau wird eingeladen, Dispositiv | gemé&ss §§ 6 und 89 PBG &ffent-
lich bekannt zu machen und nach Eintritt der Rechtskraft die Anderungen in der amt-
lichen Vermessung nachfithren zu lassen.

Mitteilung an

Gemeinderat Lindau (unter Beilage von drei Dossiers)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fur Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

ewp AG, Rikonerstrasse 4, Postfach, 8307 Effretikon (Nachfuhrungsstelle)

Herr R. Keller, Kleinikon 4, 8315 Lindau (Rechnungsadressat)
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Zweck und Geltungsbereich:

§1 Der private Gestaltungsplan regelt die Bebauung und die Nutzung des im Situations-
plan ,Privater Gestaltungsplan — Reservoir Golfplatz Winterberg — Situation 1:500 rot
umrandeten Areals.

Verhaltnis zur Bau- und Zonenordnung:

§2 Wo diese Vorschriften nichts anderes bestimmen, gelten die Bestimmungen der jeweils
gliltigen Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Lindau.

Gestaltung und Einordnung:

§3 Die Gestaltung des Areales und alle baulichen Einrichtungen mussen sich gut ins Orts-
und Landschaftsbild einfligen und haben auf die Kernzone Ruicksicht zu nehmen. Ins-
besondere gilt dies fiir die verwendeten Materialien und Farben gemass § 238 Abs. 1
und 2 PBG.

§4 Die Pflege und der Unterhalt der Flachen hat entsprechend den Vorschriften, welche
fur den Golfplatz gelten, zu erfolgen.

§5 a) Der Uferbereich ist mit einheimischer Ufervegetation zu bepflanzen.

b) Im Bereich der Wasserflache und im Uferbereich dirfen zwei Stege eingerichtet
werden.

c) Wege und Platze sind unbefestigt zu erstellen, als Materialien dirfen Mergel und
Kies eingesetzt werden.

Nutzungen:

§6 Im Bereich fiir Hecken und Straucher sind einheimische Hecken und Straucher an-
zupflanzen und zu unterhalten.

§7  Auf der Rasenflache dirfen Nursery-Greens fiir den Golfplatzunterhalt eingerichtet
werden.

§8  Der Bereich flr Kleingebiisch ist mit Kleingebtisch zu bepflanzen und zu unterhalten.

§9 Indenim Plan bezeichneten Gebieten diirfen Mauerwerke aus Natursteinen mit einer
max. Hohe von 2 m erstellt werden.

§10 a). Wo notwendig, durfen Treppen erstellt werden

b) Auf dem im Plan bezeichneten Gebiet (A) darf ein Sitzplatz mit Tischen, Banken,
Pergola und Gestaltungselementen erstellt werden.

c) Auf dem im Plan bezeichneten Gebiet (B) darf eine fest installierte Feuerstelle er-
stellt werden.

4) Auf dem im Plan bezeichneten Gebiet (C) darf zeitweise ein Zelt fur Anlésse aufge-
stellt werden.

Zeitliche Nutzung:
§11 Es durfen maximal 15 eintdgige Anlasse pro Jahr durchgefiihrt werden.

Inkrafttreten:
§12 Diese Vorschriften treten mit der Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft.



	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften

